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RS OGH 1983/2/22 4Ob510/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.02.1983

Norm

ABGB §812 A

Rechtssatz

Die Rechte der einzelnen Gläubiger, die Absonderung der Verlassenschaft von dem Vemögen des Erben zu begehren,

stehen im Verhältnis konkurrierender, sich gegenseitig nicht ausschließender Ansprüche gegen einen Dritten. Soweit

eine rechtzeitige Antragstellung erfolgt, werden durch eine frühere oder spätere Antragstellung Prioritätsrechte nicht

geschaffen.
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